
SATZUNG 
GSV PLEIDELSHEIM 

 
 

§ 1 - Name, Sitz und Zweck 
 

1. Der am 8.2.46 in 74385 Pleidelsheim gegründete GSV Pleidelsheim führt den Namen  
„Gesang- und Sportverein Pleidelsheim“. Der Verein hat seinen Sitz in Pleidelsheim.  
Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Ludwigsburg (VR 793) eingetragen.  

2. Der Verein ist Mitglied des Landessportbundes und der zuständigen Landesfachverbände. Er ist 
Mitglied im Deutschen Sängerbund, im Deutschen Handharmonikaverband und im Deutschen 
Fußballverband (DFB).  

3. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.  

 
Zweck des Vereins ist die Pflege und Förderung des Gesangs, der Musik und des Amateursports.  
 
 

§ 2 - Gemeinnützigkeit 
 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  
 
 

§ 3 - Verwendung von Mitteln 
 

1. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 
keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  

2. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 

3. Die Mitglieder der Organe und Gremien des Vereins sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig.  
Die ihnen entstehenden Auslagen und Kosten werden ersetzt.  
Der erweiterte Vorstand kann im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten für die Ausübung  
von Vereinsämtern eine angemessene Vergütung und/ oder eine angemessene 
Aufwandsentschädigung im Sinne des § 3 Nr. 26 a EStG beschließen. 

 
 

§ 4 - Erwerb der Mitgliedschaft 
 

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden.  
2. Die Aufnahme eines Mitgliedes erfolgt auf schriftliche Anmeldung. Minderjährige bedürfen der 

Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters. 
3. Über den Antrag auf Erwerb der Mitgliedschaft entscheidet der Vorstand. Er kann die Aufnahme ohne 

Angabe von Gründen verweigern. 
4. Die Mitgliedschaft gilt als angenommen, wenn dem Antragsteller binnen 6 Wochen nach Erhalt seiner 

schriftlichen Anmeldung kein ablehnender Bescheid zugeht.  
 
 

§ 5 - Beendigung der Mitgliedschaft 
 

1. Die Mitgliedschaft erlischt durch  
a) Austritt 

Die Austrittserklärung ist schriftlich an den Vorstand zu richten. Der Austritt ist nur zum Schluss 
eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Frist von 6 Wochen zulässig.  

b) Ausschluss 
c) Tod 
 

2. Ein Mitglied kann, nach vorheriger Anhörung, vom Vorstand aus dem Verein ausgeschlossen werden:  
a) wegen erheblicher Nichterfüllung satzungsgemäßer Verpflichtungen 
b) wegen Zahlungsrückstand mit Beiträgen von mehr als einem Jahresbeitrag trotz Mahnung 



c) wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins oder groben unsportlichen 
Verhaltens 

d) wegen unehrenhafter Handlungen. Der Bescheid über den Ausschluss ist mit Einschreibebrief 
oder per Boten zuzustellen. 

 
 

§ 6 - Maßregelungen 
 

Gegen Mitglieder, die gegen die Satzung oder gegen Anordnungen des Vorstandes und der Abteilungen 
verstoßen, können nach vorheriger Anhörung vom Vorstand folgende Maßnahmen verhängt werden: 

a) Verweis 
b) angemessene Geldstrafe 
c) zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am Sport, Übungsbetrieb und den Veranstaltungen der 

Abteilungen oder des Vereins. 
Der Bescheid über die Maßregelung ist mit Einschreibebrief oder per Boten zuzustellen. 
 
 

§ 7 - Rechte und Pflichten der Mitglieder, Beiträge 
 

1. Jedes Mitglied, außer die in §6c genannten, ist berechtigt, die Einrichtungen des Vereins im Rahmen 
der durch die Vereinssatzung und die Übungs- bzw. Trainingspläne gegebenen Möglichkeiten in 
Anspruch zu nehmen. 
Die Haus- und Sportstättenordnungen sind zu beachten. Den Übungsleitern ist Folge zu leisten. 
 

2. Jedes ordentliche Mitglied nach Vollendung des 16. Lebensjahres ist berechtigt, an der Willensbildung 
im Verein durch Ausübung des Antrags-,  Diskussions- und Stimmrechts auf der Mitgliederversammlung 
teilzunehmen. 

 
3. Bei der Wahl des Jugendvertreters steht das Stimmrecht allen Mitgliedern des Vereins vom vollendeten 

14. bis zum vollendeten 21. Lebensjahr an zu. 
 
4. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. Das Stimmrecht eines Minderjährigen wird durch 

seine gesetzlichen Vertreter ausgeübt. Der Minderjährige kann persönlich abstimmen, wenn er vor 
Beginn der Abstimmung eine schriftliche Ermächtigung seiner gesetzlichen Vertreter vorlegt. 

 
5. Gewählt werden können alle volljährigen und vollgeschäftsfähigen Mitglieder des Vereins (Wählbarkeit 

und Stimmrecht bei der Wahl des Jugendvertreters regelt die vom Vorstand festzulegende 
Jugendordnung). 

 
6. Mitglieder, denen kein Stimmrecht zusteht, können an der Mitgliederversammlung, den 

Abteilungsversammlungen und der Jugendversammlung als Gäste jederzeit teilnehmen. 
 

7. Von den Mitgliedern wird ein Mitgliedsbeitrag (Jahresbeitrag) erhoben. Die Höhe der jährlichen 
Mitgliedsbeiträge sowie außerordentlichen Beiträge wird von der Mitgliederversammlung beschlossen. 
Näheres regelt die vom Vorstand festzulegende Beitragsordnung.  

 
8. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen 

Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
 
 

§ 8 - Datenschutz 
 
1. Regelungen zum Datenschutz 
 

1.1 Unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Bestimmungen der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) werden zur Erfüllung der 
Zwecke und Aufgaben des Vereins personenbezogene Daten über persönliche und sachliche 
Verhältnisse der Mitglieder des Vereins erhoben und in dem vereinseigenen EDV-System 
gespeichert, genutzt und verarbeitet.  

1.2 Mit dem Betritt eines Mitgliedes nimmt der Verein alle für die Mitgliedschaft im Verein relevanten 
Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Bankverbindung) auf. Diese Informationen werden in dem 
vereinseigenen EDV-System gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird eine Mitgliedsnummer 



zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt  
 

1.3 Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über Nichtmitglieder werden 
grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszwecks nützlich sind 
(wie etwa Telefon, Fax und E-Mail) und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person 
ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht. Absatz (2) Satz 
4 gilt entsprechen.  

 
1.4 Als Mitglied der unter §1.3 aufgeführten Verbände ist der Verein verpflichtet, seine Mitglieder an die 

entsprechenden Verbände zu melden. Übermittelt werden dabei unter anderem Vor- und Nachname, 
das Geburtsdatum, das Geschlecht und die Vereinsmitgliedsnummer. Bei Mitgliedern mit 
besonderen Aufgaben werden zusätzlich die vollständige Adresse, die Telefonnummer, die E-Mail-
Adresse, Beginn und Ende der Funktion sowie die Bezeichnung der Funktion im Verein übermittelt. 
Im Rahmen von Liga-Spielen, Turnieren, Wettkämpfen oder ähnlichen Veranstaltungen meldet der 
Verein Ergebnisse und besondere Ereignisse an die Sportfachverbände, deren Sportarten im Verein 
betrieben werden.  

 
1.5 Jedes Mitglied hat das Recht darauf,  

a) Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten zu erhalten,  
b) dass die zu seiner Person gespeicherten Daten berichtigt werden, wenn sie unrichtig sind,  
c) dass die zu seiner Person gespeicherten Daten gesperrt werden, wenn sich bei behaupteten 

Fehlern weder deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit feststellen lässt,  
d) dass die zu seiner Person gespeicherten Daten gelöscht werden, wenn die Speicherung 

unzulässig war oder die Zwecke für die sie erhoben und gespeichert wurden nicht mehr 
notwendig sind,  

e) der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zu widersprechen,  
f) seine Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten.  

 
1.6 Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, 

personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als den zur jeweiligen Aufgabenerfüllung 
gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu 
nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem 
Verein hinaus.  
 

2 Mitgliedschaftspflichten  
 

2.1 Mit der Aufnahme in den Verein anerkennt das Mitglied die Satzung. Es verpflichtet sich die 
Satzungsregelungen und die Ordnungen des Vereins sowie die Beschlüsse der Vereinsorgane zu 
befolgen. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Vereinsinteressen zu fördern und alles zu unterlassen, 
was dem Ansehen und dem Zweck des Vereins entgegensteht.  
Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein laufend über Änderungen in ihren persönlichen 
Verhältnissen schriftlich zu informieren. Dazu gehört insbesondere:  
a) die Mitteilung von Anschriftenänderungen  
b) Änderung der Bankverbindung bei der Teilnahme am Einzugsverfahren  
c) Mitteilung von persönlichen Veränderungen, die für das Beitragswesen relevant sind (z.B. 
Beendigung der Schulausbildung, etc.) 

 
2.2 Nachteile, die dem Mitglied dadurch entstehen, dass es dem Verein die erforderlichen Änderungen 

nach Abs. (2.1) nicht mitteilt, gehen nicht zu Lasten des Vereins und können diesem nicht 
entgegengehalten werden. Entsteht dem Verein dadurch ein Schaden, ist das Mitglied zum 
Ausgleich verpflichtet. 

  
 

§ 9 - Vereinsorgane 
 

Organe des Vereins sind: 
 

a) die Mitgliederversammlung 
b) der Vorstand 

 
 
 



§ 10 - Mitgliederversammlung 
 

1. Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. 
 
2. Eine ordentliche Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) findet jährlich statt. 
 
3. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer Frist von 14 Tagen mit entsprechender 

Tagesordnung einzuberufen, wenn es: 
a) der Vorstand beschließt oder 
b) ein Viertel der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich beim Vorsitzenden beantragt hat. 

 
4. Mitglieder, denen kein Stimmrecht zusteht, können an der Mitgliederversammlung, den 

Abteilungsversammlungen und der Jugendversammlung als Gäste jederzeit teilnehmen. 
 
5. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch den Vorstand.  

Sie geschieht in Form einer Veröffentlichung im Amtsblatt der Gemeinde Pleidelsheim.  
Zwischen dem Tage der Veröffentlichung der Einberufung (Einladung) und dem Termin der 
Versammlung muss eine Frist von mindestens 14 Tagen liegen.  
In den Vereinsaushängekästen soll auf die Mitgliederversammlung jeweils besonders hingewiesen 
werden. 

 
6. Mit der Einberufung der ordentlichen Mitgliederversammlung ist die Tagesordnung mitzuteilen. 

 
Diese muss folgende Punkte enthalten: 
 
a) Bericht des Vorstandes 
b) Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer 
c) Entlastung des Vorstandes 
d) Wahlen, soweit diese erforderlich sind 
e) Beschlussfassung über vorliegende Anträge 
f) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge und außerordentliche Beiträge. 

 
7. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 

 
8. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder gefasst. 

Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des geschäftsführenden Vorsitzenden bzw. des 
Versammlungsleiters den Ausschlag. Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von 
Zweidritteln der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. 

 
9. Anträge können gestellt werden 

a) von den Mitgliedern 
b) vom Vorstand 
c) von den Abteilungen. 
 

10. Über Anträge, die nicht schon in der Tagesordnung verzeichnet sind, kann in der 
Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn diese Anträge mindestens 8 Tage vor der 
Versammlung schriftlich bei dem Vorsitzenden des Vereins eingegangen sind. Später eingehende 
Anträge dürfen in der Mitgliederversammlung nur behandelt werden, wenn ihre Dringlichkeit bejaht wird. 
Das kann dadurch geschehen, dass die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von Zweidritteln der 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschließt, dass der Antrag als Dringlichkeitsantrag in die 
Tagesordnung aufgenommen wird. Ein Antrag auf Satzungsänderung kann nur dann als 
Dringlichkeitsantrag behandelt werden, wenn die Dringlichkeit einstimmig beschlossen wurde. 
 

11. Wahlen oder Abstimmungen erfolgen offen oder geheim.  
Geheim ist die Abstimmung durchzuführen, wenn dies ein Viertel der anwesenden Mitglieder verlangt. 

 

 
§ 11 - Vorstand 

 
1. Der Vorstand besteht aus: 
 

a) dem geschäftsführenden Vorstand bestehend aus:  
i) dem ersten geschäftsführenden Vorsitzenden,  



ii) dem zweiten geschäftsführenden Vorsitzenden  
iii) dem geschäftsführenden Vorstand Finanzen  
iv) dem geschäftsführenden Vorstand Schriftführung 
v) dem geschäftsführenden Vorstand Öffentlichkeitsarbeit  
vi) und drei Beiräten 
 
Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung einzeln 
auf die Dauer von vier Jahren gewählt. Wiederwahl ist mehrfach zulässig. 
 

b) den Abteilungsvorständen 
 

c) dem Jugendvertreter 
 

2. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der erste geschäftsführende Vorsitzende, der zweite 
geschäftsführende Vorsitzende und der geschäftsführende Vorstand Finanzen. Sie vertreten den Verein 
gerichtlich und außergerichtlich. Jeder von ihnen ist allein vertretungsberechtigt. Im Innenverhältnis des 
Vereins darf der zweite geschäftsführende Vorsitzende seine Vertretungsmacht nur bei Verhinderung 
des ersten geschäftsführenden Vorsitzenden ausüben. Der geschäftsführende Vorstand Finanzen darf 
seine Vertretungsmacht nur bei Verhinderung des ersten und des zweiten geschäftsführenden 
Vorsitzenden ausüben. 

 
3. Der Jugendvertreter wird in einer gesondert einberufenen Versammlung von der Jugend des Vereins 

gewählt (vgl. § 7 Ziffer 2 der Satzung). Die Einberufung geschieht in entsprechender Anwendung der 
Einberufungsvorschriften des § 10 der Satzung. Näheres regelt die vom Vorstand festzulegende 
Jugendordnung. 

              
4. Der Abteilungsvorstand wird von der jeweiligen Abteilung auf die Dauer von vier Jahren gewählt. 

Wiederwahl ist zulässig. 
 
5. Der Vorstand leitet den Verein. Seine Sitzungen werden von dem ersten geschäftsführenden 

Vorsitzenden geleitet. Der Vorstand tritt zusammen, wenn es das Vereinsinteresse erfordert oder es drei 
Vorstandsmitglieder beantragen. Er ist beschlussfähig, wenn die Hälfte der Vorstandsmitglieder 
anwesend ist. Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes ist der Vorstand berechtigt, ein neues 
Mitglied kommissarisch bis zur nächsten Wahl zu berufen. 

 
6. Zu den Aufgaben des Vorstandes gehören: 
 

a) die Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und die Behandlung von Anregungen 
aus den eigenen Reihen 

b) die Bewilligung von Ausgaben 
c) Aufnahme, Ausschluss und Bestrafung von Mitgliedern. 

 
7. Der geschäftsführende Vorstand ist für Aufgaben zuständig, die auf Grund ihrer Dringlichkeit einer 

schnellen Erledigung bedürfen. Er erledigt außerdem Aufgaben, deren Behandlung durch den Vorstand 
nicht notwendig ist. Der Vorstand ist über die Tätigkeit des geschäftsführenden Vorstandes laufend zu 
informieren. 

 
8. Der erste geschäftsführende Vorsitzende, der zweite geschäftsführende Vorsitzende, der 

geschäftsführende Vorstand Finanzen, der geschäftsführende Vorstand Schriftführung und der 
geschäftsführende Vorstand  für Öffentlichkeitsarbeit, haben das Recht, an allen Sitzungen der 
Abteilungen und Ausschüsse beratend teilzunehmen. 

 
 

§ 12 - Abteilungen 
 

1. Für die Erreichung des Vereinszwecks bestehen Abteilungen. Die Gründung und Auflösung erfolgt 
durch Beschluss des Vorstandes.  

2. Die Abteilung wird durch den ersten Abteilungsvorstand geleitet. Weitere Organe der Abteilung sind der 
zweite Abteilungsvorstand und der Kassier.  

3. Der erste Abteilungsvorstand, der zweite Abteilungsvorstand und der Kassier werden von der 
Abteilungsversammlung gewählt. Für die Einberufung der Abteilungsversammlung gelten die 
Einberufungsvorschriften des § 10 der Satzung entsprechend. Der Abteilungsvorstand ist gegenüber 
den Organen des Vereins verantwortlich und auf Verlangen jederzeit zur Berichterstattung verpflichtet. 



4. Näheres zu den Punkten 1 bis 3 regelt die vom Vorstand festzulegende Abteilungsordnung. 
 
 

§ 13 - Protokollierung der Beschlüsse 

 
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung, des Vorstandes, sowie der Jugend- und 
Abteilungsversammlung ist jeweils ein Protokoll anzufertigen, das vom Versammlungsleiter und dem von 
ihm bestimmten Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

 
 
§ 14 - Ordnungen 
 
Zur Durchführung dieser Satzung gibt sich der Verein Ordnungen, wie z.B. 

 Geschäftsordnung 

 Finanzordnung 

 Beitragsordnung 

 Ehrungsordnung 

 Rechts- und Verfahrensordnung (Disziplinarordnung) 

 Abteilungsordnung 

 u.a. 
 
Ordnungen des Vereins sind vom Vorstand zu beschließen und für die Mitglieder verbindlich. Bei Bedarf 
können weitere Ordnungen erlassen werden. 
 
 

§ 15 - Kassenprüfung 
 
Die Kasse des Vereins, sowie evtl. Kassen der Abteilungen werden in jedem Jahr durch zwei von der 
Mitgliederversammlung des Vereins auf die Dauer von vier Jahren gewählten Kassenprüfer geprüft. Die 
Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfungsbericht und beantragen bei 
ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung des geschäftsführenden Vorstandes 
Finanzen. 
 
 

§ 16 - Auflösung des Vereins 
 
1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen 

werden. Auf der Tagesordnung dieser Versammlung darf nur der Punkt "Auflösung des Vereins" stehen. 
 

2. Die Einberufung einer solchen Mitgliederversammlung darf nur erfolgen wenn es  
a) der Vorstand mit einer Mehrheit von Dreivierteln aller seiner Mitglieder beschlossen hat 

oder 
b) von Zweidritteln der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins schriftlich gefordert wurde.  

 
3. Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 50% der stimmberechtigten Mitglieder 

anwesend sind. Die Auflösung kann nur mit einer Mehrheit von Dreivierteln der erschienenen 
stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden Die Abstimmung ist namentlich vorzunehmen. 
 

4. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes, fällt das Vermögen des Vereins 
an die Gemeinde 74385 Pleidelsheim, die es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke 
zu verwenden hat. 

 
 
 
 
 
Die vorstehende Satzung wurde von der Mitgliederversammlung genehmigt.  
 
Pleidelsheim 26.06.2020 
 


